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Grundriss vom Erdgeschoss.

FlLoN.

y,.oL.o.

Architekten Ernst Kiihn e
u. ErnsJ Specht;Leipzig.

I  .--  11 der vorliegenden Nummer bringen wir Abbildungen eines
(p\   freistehenden Einfamilienhauses, welches von den Architel.tellJ ErllsL Kühne und Ernst Specht-Leipzig entworfen
und erbaut worden ist.

Der Grundriss ist ein Rechteck. Von einer an tier Ecke
liegenden offenen Vor balle gelangt man durch den Vorraum in die
gl'osse, wohnliche Diele, welche mit dem anschliessellden Treppen
hause durch die ganze Tiefe des Gebäudes gebt.

Vortrefflich schliesst sich an die Diele das gl'osse Speisezimmer
an, das zugleich als Haupt 4 W obnzimmel. gedacht ist, und dessen
Behaglichkeit dmch eine vorliegende, s böne 'rerasse mit Zugang
zum Garten erhöht wird. ZW,eckmässig ist auch die Verbindung
mit der Küche dmch den anstossellden Allricbteranm.

In weiterer Vel'bindung mit der Diele steht noch del' Salon
oder das Empfangszimmer. Bei Gesellschaften kann es gut als
erwünschter Nebenraum dienen, während Diele und Speisezimmer
zusa.mme,ll einen prächtigen HauptrauII?- für diesen Z eck ergeben.

Das"O:b, rgeschoss und .das ausgeb ute Dachgeschoss enthalten
Arbeitszimmer, Schlafrftume, Fremdenzimmer, . Mädchenkaromern
und Nebenräume, welche aber alle nur durch die Dielentreppe er,.
l'eichbal' sind. l ine kleine Nebentreppe fOr die Die ll el'scb8Jt"wär'e

daher sehr zweckmässig gewesen  oder aber, es hätte die vorbandene
Treppe durch einen "Q la:3abschlnss von der auch als Wohnraum
dienenden Diele getrennt werden sollen.

Bei der Grundrissgestaltung ist fÜr die Architekten jedoch
in erster Linie der Wunsch des Bauherrn massgebend gewesen.

Der gesamte Aufbau ist dem Grundriss 811tspreßbend gleich
falls schön geschlossen.

Wenn man die grosse Anzahl älterer Villen betrachtet, an
denen nicht genug Ecken, Vorba.uten und Erker angewendet werden
konnten und deren Dächer oft dnrch eine Anzahl von Türmchen,
Giebeln, Kehlen und Graten förmlich zerstückelt sind, so mnss
,man, sich aufrichtig fr nen, dass lUlsere Architekten jetzt wieder
auf einen ,ruhig' wirkenden Gesamteindruck hinarbeiten.

Die Hauptansicbtsseite ist durch einen kleinen Fachwetks
giebel mit zwei seitlichenp chfeJ1stern betont, welche dem unteren
Teile des gebrochenen ,,\_ l'  aches allfgesetzt sind. ZUlll SOlJkel

J des Gebäudes und z :ei?-"ig;  Urorabmungen der Fenster ißt brucb
roher Mainsandste_in :;eriv " d t,; ' ordenl wt brend die Fl1.=tehen mit
gelbe:n!lailbelJ:i Put<Y rg  eIlsi d.-___8iimtliches Holz hat blauen

,Anstricb,',mi-t te"il t}i  F; Yergoldl n, ,__erhalten, welGher mit dem
,blä?lichen 'SoobieferdacD gU,t,: ü:sammengeh,t.
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Eine einheitlicbe Behandlung der Fenster, bei deren Sohlbänke

teils Sa.ndstein. te-ils blaue Dachsteine verwendet worden sind,
batte dem Gebände wohl noch ein ruhigeres, vornehmeres Gepräge
verliehen. Aucb mit zu vielerlei Materialien Hisst sich leicht des
Guten zu yie] tun. Ein weises Massbaltell in Form J 1faterial
und Farbe wird bei allen unseren Bauten immer wieder amm
streben sein.

.
Zur KarteI/frage.

il dem in .voriger Nnmrncl' der »Ostdeutschen Bau-Zeitung«
veröffentlichten Artikel unter obiger Überschrift sind uns
einige Zuschriften <tus verschiedenen Berufskreisen einge

gangen. So schreibt uns ein Architekt und Hanleitel' u. a, folgendes:
Gmade die dritte KateD"orie 1 die unmittelbaren Abnehmer,

haben ganz besonders nnte  den rigorosen Bestimmungen der
Kartelle zu Ieidm]. Beispielsweise wurden seit :Mai d. J. die
Trä.gerpreise zweimal erhöht und man kann sicb die Mühe er
sparen, el'st bei Konkurl'enzfil"men anzufragen, da die Preise die
gleichen sind. Solche Preiserh1ihungen gehen dann auch noch
meistens für Rechnung des Unternehmers (dagegen hätten sie
:-ieh durch eine Vertragsbestimmung wie üblich sichern sollen.
Die Reo.) weil man nicht mit nachträglichen Forderungen dem
Rauhcnn oder namentlich dem Geldgeber gegenüber kommen
kann, Auch ist mir der PalI bekannt, dass trotz Bestellzettel
einer durchaus zablungsfäbigen Firma kein Sack Zement oder
Kalk geliefert wurde, es soll das Geld vorher bezablt werden,
»da es bei dem Besteller wegen Lieferung kürzlich zu Differenzen
gekommen wäre«, Man ist einfach auf Gnade:und Ungnade aus
geliefert.

Es. sind dann nocb einige A usführm:gen, u. a. auch über die
Bautischler gemacht J wir wollen jedoch koine Polemik hieran knüpfen
und nur den Herren Architekten und Bauleiter an die »Honorar.
norm dentschcl' Architekten und Ingenieure« erinnern.

Eine zweite  uschrift geht uns aus den Kreisen der Gross
industrie zu und lautet etwa folgendermassen :

:; vVil. grossen KarteJle haben absoJut keine Veranlassung,
dass unsere RecbtwerbäJtnisse gesetzgeberisch geregelt w"erden.
Ein Kartell, welcbes soweit gesunken, daßs eB nicht mehl' im
stande ist, selbst Gesetze zu diktie1'en und diesen auch dadurch
N acbdl'uck zu verleiben, dass ein sogen. outsider einfach an die
Wand gedruckt werden kanu, ü;t eben kein Kartell mehr. Wir
werden uns sogar, so lange es geht. dagegen sträuben, unsere
Bestimmungen in gesetzliche Normen zu kleiden, weiJ es im
täglich wechselnden wirtscbaftlichen Leben bequemer ist, die
Anwendung von Fall zu Fall zu treffen. Dass unsere ZieJe
nicht allein auf dem Papiere stehen, dafür diene Ihnen foJgendes
BcispieJ: Ein bedeutendes oberschlesisches Wel'k gehörte vor etwa
.Jahresfrist nicht dem Stahlwerksverhande an und glaubte durch
Plat:däger und Reisende das Gesch ft in 'rrägern an sieb zu
l'eiBsen, aber schon nach einem Vierteijahr war das W cl'k unserem
Kartell lJeigetreLen. Ein anderes Beispiel aus der 2"ementindustrie.
Ein Verbrauuher für jährlich einige hundert .Waggon  ement
hatte mit einem oberschlesischen Werk Differenzen persönlicher
Art, welcbe sicb aucb auf das Syndikat übertrugen. Er be
absjchtigte dann einen grösseren Abschluss direkt evcntl. mit
einer entternter gelegenen Fabrik zu machen und hätte auch
gernc die Frachtdifferenzen getragen, aber er wurde auf alle
Anfragen einfacb an dlts Syndikat vCl:wiesen. Nie h t cl e r
Name, d.ie Ha,ndhabung der Eesti1m,mungen geben
erst dem Kartell Leben. Solange wir nun an der ge
setzliüben FeststoJlung der Reehtsverhültnißse kein InteresBe
haben, wird m. E. auch die Regierung dieser Frage nicht nü-her
treten. Meine allerdings unmassgebliche Ansieht geht dahin,
dass, . wie das WjrLf;chaft81eb n he1J.te und in Deutschland im
bCHondcren liegt, wUrde' die Regierung aucb von keiner Partei
untBl' tützt werden und Konservative, Liberale und Freisinn
wOrden weit abrücken, selbst, das Zentrum w re zweifelhaft.
Interesse an dem ZU8tandekommen hätte nur die Sozialdemokratie
und auf Betreiben derer ist es ja mal nicht ausgeschlossen, dass

auch bei' uns, wie in Österreich-Ungarn und anderen Staatel1
ein Entwurf vOl'gelegt und nach dexen Machtstellung verab
scbiedet wird, worüber allerdings noch' einige Jahre vergehen
dürften.«

Eine andere Zuschrift erhalten wir von einem Dr. jur.:
Auf Kariellwe,en ist anwendbar   344 B. G. B. welcber

lautet: Erklärt das Gesetz das Versprechen einer Leistung für
unwil'ksam 1 80 ist auch die für den Fall der Nichterfüllung des
Versprechens getroffene Vereinbarung einer Strafe unwirksiitm,
selbst wenn die Parteien die Unwirksamkeit des Versprechens
gekannt haben.

dazu VOl' aUem   138 B. G. B.
Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstösst,

ist nißhtig.
Bezüglich der Frage, ob Preiskonventionen und Kal'teHe

gegen die guten Sitten vel'stossen liegt bereits eine reichhaltige
Judikatur vor und sind mir allein 16-17 Entscheidungen des
Reichsgerichts im Zivil- und einer im Strafprozesse bekannt.
Soweit ich bei flüchtigem Studium erkennen konnte, steht das

Reichsgericht gruncl.- sätzlich auf dem Standpunkt, dass KarteJIe
und Konventionen nicht gegen die guten Sitten ver
stoB sen, sofern sie es nicht crsichtlich auf die Herbeiführung
eines tatsächlichen Monopols und die wucherische Ausbeutung
der Konsumenten abgeseben haben (vergl. Entsch. d. R,-G. in
Zivilsachen Bd. 38, S. 155 f). Nicbtig ist dagegen eine Kon
vention, deren Tendenz gegen die Arbeiter gerichtet ist, womit
ja aber Ihr Artikel nichts zu tun hat und hier nur der V oll
ständigkeit wegen erwähnt wird.

Namentlich durch die in NI'. 77 der »Ostdeutschen Bau
Zeitung« im Artikel »Kartellfrage« angezogene Entscheidung be
züglich der Linoleumlieferung dürfte mancher Ihrer Leser von
einer unrichtigen Voraussetzung ausgehen und bAzwecken diese
Zeilen eine Aufklärung der in der Rechtsprechung berrschenden
Auffassung. .   .

Abbruch von Mauerkörpern.
(Nachdruck ve1'boten.)

eim Abbruch von Mauerk6rpel'll hängt das ammwendende
Verfahren von dem Zweck ab, der durch den Abbruch
erreicht werden sollJ von der Grösse des zu beseitigenden

Körpers, wir, von der Beschaffenheit nnd Lage der Baustelle.
Gilt es lediglich Bauteile zu entfernen, um möglichst schnell neuen
Anlagen Platz zu machen, dann wird man auf die Erhaltung der
aJten Baustoffe, namentlich der Werkstücke und Mauersteine, wenig
Gewicht legen können, also ganze Mauerpfeiler und grössere Mauern
auf einmal zu stürzen suchen! und das Material, wenn es nicht
schon durch den Sturz hinreichend klein geschlagen ist, so weit
in Einzelstücke teilen, dass es als Schutt abgefahren werden kann.
Das Stürzen von Ma11ern und Pfeilern geschieht in der Regel so,
dass ihre Standfestjgkeit durch Herausnehmen mehrerer Stein
schichten am Fusse bis zur halben Stärke des Mauerwerks ver
mindert wird, so dass scbliesslich durch ein Anziehen mit einem
langen, oben um den Körper herumgeführten Seile oder durch
Stosscn mit Stangen von der Rückseite aus die Mauerkörper zu
einem Abreissen an der geschwächten Schicht und zum Sturz
gebracht werden.

Ahel' das geschieht in der Regel nicht, oder wenigstens nur
bei Pfeilern, die in Zementmörtel gemauert sind, so dass ein Ab
tragen der einzelnen Schichten mit Stemmeisen und SchJi:tgel fast
unmöglich wird. Aber im übrigen ist auch das Steinmaterial zn
wertvoll und bei Kalkmauel'werk auch leicht genug zu gewinnen,
als dass man dUl'ch den Sturz der Mauern zu viel vernichten möchte.
Das saubere schichtweise Abtragen der Steine ermöglicht es, so
gleich nach Entfernen des Mörtels mittelst des Mauerbammers die
Steine ordnungsgemäss in z1thJbaren Haufen aufzusetzen J um sie
sofort wieder als Material für nenes Mauerwerk verwenden zu
können. Vielfach wIrd auf zweckmä.8sig geleiteten Bauten schon
das alte Material zur Ausführung neuer Bauteile verwendet, während
noch auf einem andel'u Teile des Grundstückes die Leute beim
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Abbruch beschäftigt sind. Die Erfabrung lehrt, dass sich selbst
in Grossst1idten, wo man den Abbrncharbeitern doch  iemlich hohe
L5hne zu zahlen hat, das sorgfältige Abtragen des Mauerwerkes
doch bszahlt macht. Denn man spart nicht allein an neuen Mauer
steinen, sondern auch an Fuhrlöhnen tUr die Anfuhr vieler Tausend
lVfauersteine, wie auch für die Abfuhr zu (11'0588r SchuttmenO"en
Deshalb ist es ein gesunder ökonomischer Gr ndsatz, von den altel
Baustoffen soviel für den Neubau zu verwenden, als sich irgend
für diesen Zweck, ohne dem Ganzen zn scbauen, verwenden lässt.

Aber in manchen Fällen würde die aufzuwendende Arbeit in
gar keinem Verhältnis zu dem Gewinu an Arbeitsmaterial stehen.
Man denke z. B. daran, das lange Mauern, namentlich zm Ein
friedigung von Gärten und Höfen, in manchen Bezirken aus einem
ganz untergeordneten Material hergestellt werden, das zum Teil aus
alten Feldsteinen, Mauersteinen, Bruchstücken usw. besteM, In
ländlichen Bezirken findet man besonders häufig derarticre alte
schiefstehende Mauern. Hier hat das Abtragcn aar keinello Zweck'
da man auch bei Anwendung der gröBsten Sorgfalt doch nur Schutt
erhält. Man bat also vor Abbrnch eines jeden Mauerkörpers zu
berechnen, ob sich eine vorsichtige Abtraauna der Schichten übel'.haupt ve1'1ohnt. 0

Namentlich bei hohen Türmen und Scbol'nsteinen l)fiegt man
hitufig Sprengmittel anzuwenden, wenn sicb irgend die ganze Um.
gebung zm Vermeidung von Gefabren absperren lässt. Denn das
Abtragen derartiger hoher Dauteile ist doch mit zu grossel' Mühe
verknüpft, als dass das gewonnene Steinmaterial die Arbeit bezahlt
machen könnte. Bei Schornsteinen kommt noch hinzu, dass ein
mal eine verhältnismässig geringe Menge von Steinen zu gewinnen
ist und diese ausserdem noch vom Rauch geschwärzt und sta.rk
verwittert sind. Es ist weit ricutiger, derartige Bauk6rper auf
elnmal zu stürzen und dann zu verwenden, was sich gera.de noch
an brauchbarem Material vorfindet. Die AnwendullO" von SprenO"
mitteln erfolgt heut ziemlich häufig, aber es gibt a ch zahlreicte
Fälle, wo diese Arbeitsweise recht bedcnklich cnmheint.

Eine nene recht sinnreiche Methode wurde kürzlich auf einem
Fabrikgrnndstlick im Bochum angewandt. Wahrscheinlich war die
Anwendung von Spl'engmitteln wegen der dicht am Grundstück
vorbeifühl'enden Eisenbahngleise nicht durchfii.hrbar OdCl' nicht ge
stattet. Es handelte sich nm einen grossen alten Schornstein von
quadrutiscber Grnndßil.che, den man, Uill den Betrieb in keiner
Weise einschränken  u müssen, in einer bestimmten Richtung
fallen lassen wollte. Er sollte nach der Ostseite fallen und zwar
gerade zwischen Bahndamm lmd Anschlussgleis. Derartige Be
rechnungen geben sehr hällfig fehl, wejl infolge Anwendung von
Zug oder Stoss die Mauel'körpel' beim Fallen leicht eine Drehung
machen. Sie stürzen dann häufig gerade nach der Seite, nach
welcher sie nicht fallen solltlJn und richten so gl'ossen Schaden an.
Hier aber ging man sehr vorsichtig zu Werke und hatte denn
anch den gewünschten Erfolg. Auf der Ostseite - a so auf der
Seite, hach welcher der Sehol'hst.ein faJlen solltf> - wurde ein Tei1
des Sockelmauel'werks stückwejs entfernt und nach nnd naoh durch
Holzsteifell ersetzt. An der Nord- und Südseite wurden Stucke
der heiden Wangen derart herausgenommen, da.ss das Mauerwerk
treppenartig stehen blieb, wie dies der Verband ergibt. Auch hier
wendete man Steifen an, welche sorgfältig verkeilt wurden, so dass
der Schornstein zur Hälfte auf dem Sockelmauerwerk, zur Hälfte
auf den Steifen ruhte. Nun hiinfte man innerhalb des Sockel
mauerwerks und ring::; um die Steifen mit Petroleum getränktes
Stroh, Holzspäne und anderes leicht brennl1ares :Material an. Dieses
wurde angezündet, die Holzsteifen begannen zu verkohlen, und sofort
fiel die Last nach der Seite der scblechten Unterstützung, also
nach der OBtseite. Zuerst begann sich der Schornstein langsam
nach diesel' Seite zu neigen, dann brach er in drei Stücke und
zertrtimmerte vollkommen beim Niederfallen. Im Ga.nzen dauerte
der Sturz! vom Beginn des Neigens an gerechnet. nur zwei Sekunden.
Es verlief alles obne Schaden und vollkommen programmmässig.
- Nach dieser Erfahrllug wird es angebl'aeht sein, zn versuchen,
ob nicht grosse in Zementmörtel gemauel'te K6rper auf dieselbe
'Weise entfernt werden k6nnen, wodurch manche schwere Arbeit
bei Abbrüchen gespart werden kanll. Vi ann auch die Polizei An

wendung brennbarer Stoffe auf Baustellen nicht gern duldet,
so lassen sich doch die nötigen Vorsichtsmassregeln anwenden 1 um
die bezügliche Polizeierlanbnis zu erwirken. Hd.!>

Die Nutzanwendung der Wettervorhersage
im Baugewerbe.

on einem Mauermejster aus der Provinz erhalten wir nach
stehende Zuschrift. mit der Bit e um VeräffentJichung.

»Seit einigen lIonaten wel'den für das deutschE: Reich
amtliche Wettervorhersagen angekündigt, bei welchem dasselbe
bezirksweise eingeteilt ist, z. B. Schlesien und Siidposen, West
preusen und nördliche PC!sen usw. Betriebe, we1che w8scntiich
von der Witterung &.bhängig sind, z. B. die Lanrlwirtschaft, haben
sich diese Wettervorhenmgen sofort zunutze gemacht llnd - um
ein billiges GeJd kann man dara,uf bei jeder Postanstalt abonnieren.
Aber auch, wcr dieses nicht will, hat gemlg Gelegenheit  die Wetter
nacbrichten sich schnell lllld kostenlos 7.\1 beschaffen. Sofern am
Ort eine rrageszeitung besteht, 'Und diese wird dann meistens am
Abend vorbe,r ausgegeban J da enthält auch die Zeitung die Wetter.
vorhersage.

In Orten J z. B. in Dörfern, wo keine Zeitung erscheint oder
dieselbe nicht so schnell eintreffen kann. besteht die V orse:brift,
dass die Wettervol'hel'sage an einer jedermann zugänglichen Stelle,
meist an der Eingangstür des Postamtes auf einern TeleO"railllli
formular gegen 12 Uhr mittags angeschlagen wird j wem als  daran
liegt, sei es in der Grossstadt oder auf dem Lande, kanll sich
diese neueste Errungenschaft unserer lIeterologen billig und zejtig
genug zunntze machen.

F:s ist sogar in Österreich, wo die Wettervorhersage ä.lteren
Datums ist als bei uns, der dauernde Versnch ITcmacht worden
unverbindlich füt. den übernächsten 'l'arT eine ''Vettel"vorhersacrbekannt zu machen. 1:> CI

Leider werden diese »Mittpilungen des öffentlichen V\T etter"
dienstes{{ fast gar nicht beachtet oder mall bespöttelt sie, wie die
weiland Falb'scbcn kritischen Tage. Diejenigcn, welcho ein ab
fälliges Urteil über die \Vettervorhersage fällcll, haben sich wohl
nie oder nur einmal der :Mühe n terzogen, acht l'age hinterein
ander die V ol'hersage mit dem Tags darauf eintretenden "Vetter
zu vergleichen. Ich habe seit Monaten die Beobachtung gemacht,
dass mit wenigen Ausnabmen, und diese wa,ren Jurch plötzliches
Drehen des i,\Tincles erkla,rlich! die WettervolThersage eintrifft.

Ich bin dadmch in der Lage, lloch am Nachmittage ent
sprechende Anordnungen für den nächsten Tag Z11 treffen nnd
meine Leute durch Zuweisnng einer Arbeit, welche notwendis ist
und llicht nur ihnen beliebt, zu beschäftigen. Ganz abgesehen
davon! dast) mir dabei  in wirtscbaftlicber Vorteil entsteht, so babe
ich dnrch Benutzung der ijffentlic ell 'Wettervorhersage mir und
meinen Arbeiterll schon manchen Arger erspart und n,m nächsten
Tage, sofern infolge wirklich eingetretenen Witternngstlmschlages
vor: der vorher angegebenen Anordnnng Gebrauch gemacht werden
muss, ist es auf bei den Seiten ein beruhigendes Gefühl zu ',yissen,
wo die Leute zu finden sind, und dass sie sich nicht 8tumlen ver
laufen oder unnütz warten müssen.

Der Zweck diesel' Zeilen sollte es llur seiD, meine Bertlt's
kollegen auf diesen, wenn anch unscheinbaren Y urteil aufmerksam
zn rmtchen. « =.=.=.

Rechtswesen.
(Nachdruckv..rboten.

Lohnstreiiigkeiten. Zut" Fl'age der B eden tnng und
Auslegung des korporativöll Arbeitsvert!'ages bildet
ein Urteil des Gewerbegerichts Solingen einen interessanten Bf.;i
trag. Zwischen dem d01't bestehenden Baugewerksllleisterverein
und den Organisationen dcr B,:warbeiter ist ein Lobnta.rif ver
einbart worden, der u. a. den Lohn für einen Ma,urer, der eine
dreijäbrige Lehrzeit durchgemacht hat, auf 5,1 Pr. pro Stunde
festsetzt. Der Bauunteruehmer L" bei welehem der lla.urer St.
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48V  Stunden heschßiftigt warJ zahlte nun dem St. Dur einen
Stundenlohn \'01150 pr. aus, weil St. seiner Ansicht nach nicht
mehr Hn'dient habe. St., der damit nicht einverstanden war,
Idagte beim Gewerbegericht auf Nachzahlung von 1,94 M., indem
er sich dabei auf den Tarif berief. L. berief sich auch auf den
Tarif, der die Bestimmung enthalte, dass al1e Lobnstrcitigkeiten,
belot' sie anderweitig geltend gemacht würden, erst einer zu gleichen
Teilen aus Mitgliedel'll der Arbeitgeber- und Arbeitnebmerorgani
satiouen zusammengesetzten Kommission zur Schlichtung vorgelegt
werd n wllen. Er beantrage aus diesem Grunde Vertagung der
Sache, Das Gericht gab dem Antrage statt und empfahl den
Parteien die Kommission anzurufen, was auch geschah. Die Küm
mission entschied einstimmig, dass nach Lage der Sache der Kläger
nicht mebr als 50 Pf. ve1'dient habe. Der Kläger hielt aber trotz
dem seinen Anspruch beim Gewerbegericht auhecht und hatte auch
eine schriftliche Bl'klärnng seines jetzigen Arbeitgebers veranlasst,
wonach er dort 54 Pf. bekomme, und diesen Lohn auch verdiene.
Das Gericht kam zur A bweisnng der Klage. Der Kläger berufe
sich bei seinem Anspruch auf den Lohnt3.l'if; er müsse daher auch
die übrigen Bestimmungen des 1'arifs anerkennen und sich dem
Urteil der von seiner Organisation eingesetzten Kommission unter
werfen. Der Schiedf:l:spnlGh der Kommissjon sei zwa1" für das Ge
werbegericht nicht massgebend; das Gericht babe sich dem Spruch
aber doch angeschlossen. Hierbei sei mitbestimmend die Ansicht
gewesen, dass, wenn Vereinbarungen bestehen, diese auch beachtet
werden müssen.

rd. Das Recht der Polizei, die bauliche Änderung längst fertiger
Gebäude zu verlangen. Ein in einer Grossstadt belegenes grosses
Fabrikgebli.ude wurde von der Revisionskommission für feuergefähr
liche Retriebsstätten einer Besichtignng unterzogen, und bei dieser
Gelegenheit wurden dem Grundstücksbesitzer u. a. fo1geude Auflagen
gemacht: Die aus Wellblech best.ehenden Abschlüsse der Verbin
dungstreppe im Quergebäudc vom dritten zum vierten Stockwerk
sind durch Rabitzwände zu schützen. Der Balkenkrallz des Trcppell
loches ist feuersicher zu umkleiden. - Ferner: Die Transmissions
schächLe sind mindestens aus Brettern mit beiderseitigem Eisen
blechbeschlag herzustellenj Eisenblech allein genügt nicht. - Die
seitens des GrundsttickseigenWmers gegen diese Auflagen erhobene
Beschwerde war vel'geblich, und  r strengte daher gegen die P0lizei
behörde Klage an mit dem Antrage, die fraglichen Anordnungen
für ungül ig zn erklären. Rs sei ein unbilliges Verlangen, jet!\t
lmu1iche Anderungen kostspieliger Art von ihm zu fordern, nach
dem das Gebäude seincrzcit gemäss den baupolizei ti ehen Bestim
mungen hergestellt und einwandsrrei abgenommen worden sei. Fl'üher
sei ibm nämlich bei der Ausführung der Verbjndungstreppenab
schlüsse ausdrücklich die Herstellung aus gewelltem Bler;h aufge
geben worden, und erfahrungsgemäss besitze gewelltes BJech auch
eine grosf:l:e vYiderstalidskraft gegen Feuer, ganz erheblich mehr
als flaches. Es l'iei daher unerfindlich, weshalb diese an sich durch
aUB feuersichere Konstruktion nochmals dumh eine Rabitzwand,
die im Fabrikbetriebe leicht durch Abstossen des Putzes beschädigt
werden könne, geschützt werden solle. - Was die rrransmissions
3cbitchte anlangt, so seien diese aus starkem lDisenblech hergestellt;
jetzt sollten die Scbächte aus Brettern mit Eisenblechbescblag ber
gesteJlt werden. Es sei nicht zu verstehen, wie man die Feuel'
sicherheit dadUl'ch erhöhen wolle, dass man in die durch Eisen
bergestelJten Abschlüsse brelJubaTeS Material, Holz, hinein baue.
Demgegenüber bet.onte die Polizei} '\VellbleehabsC'bliisse seien
nach Jen neUCren Erfahrungen nicht zweckentsprechend, denn bei
einem Brande könnten die Wellblech wände glühend werden und in
der Nähe befindliche brennbare Stoffe entzünden. Damit würde
det' Brand VOll. einem Stockwerk auf c1as andere übertragen, der
Abschluss verfehle also seinen Zweck. Deshalb sei noch ein glut
sicherer Schutz der Abschlüsse durch Rabitzwände gefordert. Die
13ehauptung! "Vellbleoh werde schwerer glühend &18 ebenes Eisen
1)](;6b, ßei durch die Praxis nicht erwiesen. - Was die Ein
iviinde des Klii ers gegen die Aufl!1ge betreffe, die Trallsmissions
Bchär.:.htl..i aus Brettern mit EisenbJechbeschJag herzustellen, so
sei dem entgegenzuhalten, Jass Holz ein schlecbter 'Wärmeleiter
8Bi. 1JB1 dem vol1sLU,ndigen Luftabschlusse zwischen den beiden
Bisenbäuien könnc es nicht verbrennen, :':landern nur verkohlen,

und die Übertragung der \Värme VOll der einen EJisenhaut auf
die andere auch durch das verkohlte Holz hindurch finde nUr
langsam statt.   Das < Oberverwaltungsgericht hat daraufhin
die Klage des G.rundstückseigentümers ab ge wie sen. Da der
Polizei der Schub-; für J eben und Gesundheit des Publikums übel'
tragen ist, und da ferner bei der Rrteilnng der Baukonsense nicht
aUe möglichen Unznträglichkeiten berüßksichtigt werden können,
die sich aus der Art der Benutzung des zu cl'1'ichtenden Gebäudes
ergebcn können, so muss der Polizei das Recht zugc:"tanden werdet1,
auch bei kOllsensmässig ausgeführten Baulichkeiten nachträglich
diejenigen Vorkehrungen zu fordern, welche sich bei Gebäuden, in
denen sich feuergefahrliche gewerbJiche Betriebsstätten befinden,
im Interesse der Sicherheit der Benutz;el' des Hauses als notwendig
herausstellen. Die diesbezüglichen Anforderungen richten sich liach
den Erfahrungen, übel' welche die Polizei bel der Nachprüfung der
Gebäude verfügt. Da auch die vom Kläger bekämpften Auflagen
nicht als unsachgemäss und völlig ungeeignet el'scheinen, und da
es überdies nicht Sache des Verwaltungsricbters ist, die Zweck
mässigkeit der Anforderungen nachzuprüfen, so war die Klage
abzuweisen. (Entscheidung des Pl'euss. Obervel'waltungsgerichts
vom 26. Mai 1905.)
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Streikbewegungen.

Tarnowitz. Rin grosser Teil der hiesigen Maurer haben
wegen Lohndifferen? en die Arbeit. niedergelegt.

Spandau. Die Arbeitgeber des ßangewel'bes in Spandall
haben die Aussperrung von 50 Proz. der Maurergescllen bescblossen.
Anlass zu diesßr Massregel gaben Stroitigkeiten} die zwischen einem
Baugeschäftsillhaber und den Gesellen entstanden waren.

Nürnberg. Der Maurcr- und Baubilfsarbeiterstrcik i:;t nach
fast dreimonatiger Dauer beendet. :t'innmehr wurde auf einigen
Bauten die Arbeit zu den alten Bedingungen wieder aufgenommen.
Die Al'beitgebel' wollen jetzt Zugeständnisse machen, ver angcn
jedoch vorher den Abschluss cjncs für längere  eit gültigen [tarif
vertrages.

Bochum. Der VOl'stand des alten Bergarbeiterverbandes gibt
zum Beschluss der Siebener-Kornrnission bekannt, dass die Lobn
bewegung alle deutschen Bergreviere umfassen solle. Die Art der
Forderungen werde die Siebener - Kommission in einer weiteren
Sitzung feststellen. In wie weit das AUElland eingreifen wird,
muss die nächsLe Zukuuft lehren. Der Vorstand ermahnt die
Bergleute, keine voreiligen Schritte zu tun und der Führung zn
vertrauen und Disziplin entgegenzubringen. Ganz besonders wird
vor Zuwanderung nach dem Ruhrrevier gewarnt,

Die amtliche Statistik über die Streiks und Aussperrungen
im Jahl.e 1905 bringt eine Fülle interessant.er Ein elheiten, über
die man bisher noch nicht genügend unterrichtet wa,r. Vom Au::;
stand del' Bergleute im Ruhrgebiet beisst es: »,"Vas elen Verlust
an Arbeitslohn betrifft, so wird er für den RegierulJgsbezirk Düssel
dorf auf 5698231 M., für den Regierungsbezirk MüosLer auf
3 383 779 M. und für den Regierungsbezirk Arnsberg .auf
11 131 408 M., also im ganzen anf 20 213418 M. geschätzt.
Wie amtlich festgestellt wurde, solJen in 222 Betrieben mindestens
209999 Arbeiter gleicbzeitig gestreikt haben. Die Annahme, dass
alle gl'ossen Streiks für die Arbejter ungünstig abgelaufen s nd,
wird durch die amtHche Statistik bestätigt. Es endeten für Jie
Arheitnehmer mit vollem Erfolge 528 Streiks mit 25034 Aus
ständigen, mit halbem Erfolg 971 mit 122351 Ansst1:indigen,
ohne Erfolg 904 mit 260760 Ausst.ndigen. Letztere hatten also
vollen Erfolg in 22 v. H. aller Streiks. (mit 6,1 v. H. aller
Streikenden), halben Erfolg in 40,4 v. H. anel" Streiks (mit 30
v. H. aller Streikenden) und keinen Erfo1g in 37,6 v. H. allel'
Streiks (mit 63,9 v. H. allel' Streikenden).«
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Otrkauft 5 prachtvolle, altdeutsche Öfen,
2 hacheleg. Salon öfen, .1 Kochherd
lJ, I Bade.Einrichtung, alles in bestem
Zustande, billig zu verkaufen
Broslau, BlUchorplatz 17;18, I. Etage.

mein Dam}dsilgewel'k, 2 VolIg. Kl'cisB.,
Hobel- uml Spundmascb. Wohnhaus an
verkehrlJl'oicb!lt. Str;tS<le einer sehr belebt.
KreilJstadt POrlons, gute feste Xundsebaft,
gro8ser Umsatz. An¥.. einsr-hl. J,agerüher
nahmo BO MHl zu erf. K. 52 i. d. Esp. d. BI.

Auages(,hrieJJeno behördliche SteiJon
s. :3. 4 dfl8 Submis.9ionsbogens.


